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Stellungnahme 

Die Landesgruppe Niederösterreich des Österreichischen Städtebundes 

nimmt zum vorliegenden Entvvurf wie folgt Stellung: 

Zu Artikel 3 - Änderung des Meldegesetzes 1991, Ziffer 12 (§ 14 

Abs.5): 

Diese Bestimmung gibt keine Auskunft darüber, ob eine technische 

Nachverfolgung auch ausreichend ist. Weiters ob eine Protokollierung 

inhaltlich (alte Daten, neue Daten, gelöschte Daten) oder nur zeitlich 

festgehalten werden muss? 

Die Regelung stellt einen unnötigen, zusätzlichen Aufwand der 

Protokollführung dar. Dies vor allem vor dem Hintergrund, dass im ZMR und 

im LMR ein Feld "Beschreibung" vorhanden ist. Über dieses Feld vvird auch 

jetzt schon über das System Protokoll gefühlt. Dieses Protokoll sollte für 

Gemeinden verwertbar sein. 

Es wäre wünschenswert in diesem Zusammenhang einen Ablauf zu finden, 

der keinen zusätzlichen Arbeitsaufw'and für die Gemeinden vorsieht. 
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In § 16 a Abs. 12 über das zentrale Melderegister ist der Fall ähnlich 

gelagert. 
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